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2. Übergabe der nach Kombinaten differenzier- • 
ten staatlichen Aufgaben zu den Materialein
satzschlüsseln, der Normativvorgaben bzw. 
der Normative für den Energie-, Material- 
und Verpackungsmittelverbrauch sowie der 
Normative der liefer- und verbraucherseiti
gen Vorratshaltung gemäß Planungsordnung 
Teil M-I Abschnitt 21 Ziffern 2.2. und 3.3.
(Seiten 7, 8 und 10)

— von den Ministerien der Verbraucherbe
reiche bzw. von den bilanzverantwort
lichen Ministerien (für Normative der lie
ferseitigen Vorratshaltung)
an die bilanzverantwortlichen Ministe
rien, die Staatliche Plankommission und 
an die die Normative bestätigenden Mini
sterien1 21. 5. 1985

— von den bilanzverantwortlichen Ministe
rien
an die unterstellten bilanzierenden bzw. 
bilanzbeauftragten Organe 24. 5.1985

3. Übergabe der Planentwürfe in verkürzter 
Nomenklatur gemäß Planungsordnung Teil A 
Abschnitt 1 Ziff. 3.2. (S. 22)

— von den den Ministerien der Industrie, des 
Bauwesens und des Verkehrswesens di
rekt unterstellten Kombinaten, den Wirt
schaftsräten der Bezirke, Bezirksbau
ämtern und Fach Organen für Verkehr der 
Räte der Bezirke, der Deutschen Reichs
bahn, den zentralgeleiteten Betrieben und 
Einrichtungen des Verkehrswesens gemäß 
Ziff. 3.2. Absätze 1 und 2
an die zuständigen Ministerien, die Staat
liche Plankommission, das Ministerium 
der Finanzen sowie die Staatsbank der 
DDR2,3 22. 7. 1985

— von den Räten der Bezirke sowie den zu
ständigen Ministerien die gemäß Ziff. 3.2.
Abs. 6 (S. 23) zwischen den Fachorganen 
der Räte der Bezirke und den verantwort
lichen Ministerien bzw. zwischen den zen
tralen Staatsorganen festzulegenden 
Kennziffern
an die zuständigen Ministerien 22. 7.1985

— von den zentralen Staatsorganen Planin
formationen über den Transportbedarf 
(Vordruck 4306)

— an das Ministerium für Verkehrswesen 30. 7.1985

— von den Ministerien, den anderen zentra
len Staatsorganen sowie den Räten der.
Bezirke
an die Staatliche Plankommission, das Mi
nisterium der Finanzen sowie die Staats
bank der DDR2,3 ’ 5. 8.1985

1 Normative bestätigende Ministerien sind für die Verbrauchs
normative die Arbeitsgruppe Rationelle Energieanwendung beim 
Ministerrat der DDR, das Ministerium für Materialwirtschaft und das 
Ministerium für Glas- und Keramikindustrie; für Vorratsnormative 
das Ministerium für Kohle und Energie, das Ministerium für Chemi- 
sdie Industrie und das Ministerium für Materialwirtschaft.

1 an die Staatsbank der DDR die „ökonomischen Gründdaten“ (Vor
druck 0500)

3 gemäß der den zentralen Staatsorganen bzw. den Räten der Be
zirke gesondert übergebenen Übersicht über die Einreichung der Plan
entwürfe

4. Übergabe der Entwürfe zum Staatsplan Wis
senschaft und Technik zum Zeitpunkt der 
Einreichung der Planentwürfe in verkürzter 
Nomenklatur gemäß Teil L Abschnitt 19 
Ziff. 6.2. (S. 18)

— von den den Ministerien und anderen zen
tralen Staatsorganen direkt unterstellten 
Kombinaten, wirtschaftsleitenden Organen 
und Einrichtungen sowie Fachorganen der 
Räte der Bezirke

an die zuständigen Ministerien und ande
ren zentralen Staatsorgane

— von den den Industrieministerien und 
dem Ministerium für Bauwesen direkt 
unterstellten Kombinaten

an die Staatliche Plankommission, das Mi
nisterium. für Wissenschaft und Technik, 
das Ministerium der Finanzen und 
das Amt für Standardisierung, Meßwesen 
und Warenprüfung

— von den Ministerien und anderen zentra
len Staatsorganen
an die Staatliche Plankommission, das Mi
nisterium für Wissenschaft und Technik, 
das Ministerium der Finanzen, das Mini
sterium für Außenhandel und das Amt für 
Standardisierung, Meßwesen und Waren
prüfung die Unterlagen zum Staatsplan 
Wissenschaft und Technik

5. Übergabe der komplexen Planentwürfe der 
Kombinate, Räte der Bezirke und zentralen 
Staatsorgane (In die komplexen Planentwürfe 
sind die Entscheidungen zu den Planentwür
fen in verkürzter Nomenklatur einzuarbeiten.)

— von den Räten der Kreise 
an die Räte der Bezirke

— von den den Ministerien direkt unterstell
ten Kombinaten und den wirtschaftslei
tenden Organen4

an die zuständigen Ministerien und vom 
Verband der Konsumgenossenschaften der 
DDR (für den Handel) an das Ministerium 
für Handel und Versorgung sowie

an die Staatliche Plankommission und 
anderen Staatsorgane die Unterlagen ge
mäß Planungsordnung Teil A Abschnitt 1 
Ziff. 4 (S. 24) und Teil N Abschnitt 24 
Ziff. 5 und Abschnitt 25 Ziff. 4.7. (S. 40)

— von den Fachorganen der Räte der Be
zirke4

an die zuständigen Ministerien

— von den Räten der Bezirke
an die Staatliche Plankommission und das 
Ministerium der Finanzen3

— von den Räten der Bezirke die Entwürfe 
der Haushaltspläne der Bezirke in .Über
einstimmung mit den Planentwürfen
an das Ministerium der Finanzen

4 einschließlich der Vordrucke 2705 und 2706
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